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Du bist Beamtenanwärterin oder Beamtenanwärter im 
öffentlichen Dienst? Dann richtet sich diese Broschüre an 
dich – zusammengestellt von deiner ver.di Jugend. Als  
Nachschlagewerk, das dich durch deine Ausbildung beglei-
ten soll. Denn wir sind Experten für Ausbildung und  
Berufseinstieg. Wir setzen uns ein für faire Bedingungen und 
ein schöneres Leben. Kompetent, konsequent und kreativ. 

Der öffentliche Dienst ist mit cirka 4,8 Millionen Be- 
schäftigten der größte Arbeitgeber in der BRD. Mit 2,9 Milli-
onen Angestellten in einem Tarifvertragsverhältnis und  
1,7 Millionen Beamtinnen und Beamten.

Für Beamtinnen und Beamte gelten oft besondere 
Regelungen – also auch für dich als Anwärterin oder Anwär-
ter einer Beamtenlaufbahn.

Das „A bis Z für Beamtenanwärterinnen und Beamten-
anwärter“ bietet dir nützliche Tipps und Auskünfte, die 
nicht nur im Arbeitsalltag helfen. Allgemeine Hinweise für 
dich als Berufseinsteigerin und Berufseinsteiger werden 
ebenso wie wichtige gesetzliche Regelungen, Informationen 
rund um deine Ausbildung und deine Mitbestimmungs-
möglichkeiten kurz und anschaulich erläutert. Speziell für 
dich – und deine Ausbildung im Staatsdienst.

Viel Spaß beim Lesen – und eine erfolgreiche  
Ausbildung! 

Deine ver.di Jugend.

Ausbildung
von A bis Z



3 Anwärterbezüge

Anwärterbezüge
Als Beamtenanwärterin oder Beamtenanwärter erhältst  
du während deines Vorbereitungsdienstes keine Aus-
bildungsvergütung, sondern so genannte Anwärterbezüge. 
Der Anwärtergrundbetrag orientiert sich an der Besol- 
dungsgruppe, die dem Eingangsamt der Laufbahn des An- 
wärters bzw. der Anwärterin zugeordnet ist. Darüber hinaus 
gibt es noch einen Familienzuschlag. Anspruch auf den  
Familienzuschlag haben verheiratete, verwitwete sowie ge- 
schiedene Anwärterinnen und Anwärter, die zum Unter- 
halt verpflichtet sind. Anwärterinnen und Anwärter, deren  
Ehepartnerin bzw. Ehepartner ebenfalls im öffentlichen 
Dienst tätig ist, erhalten einen geringeren Familienzuschlag. 
Was genau du verdienst, kannst du den jeweils gelten- 
den Besoldungsgesetzen von Bund und Ländern entnehmen 
oder aber du fragst einfach bei deiner JAV bzw. deinem  
Personalrat nach.

Arbeits- und Ausbildungszeit
Deine Arbeits- bzw. Ausbildungszeit ist die Zeit, die du  
täglich am Arbeits- oder Ausbildungsplatz verbringst.  
Die offiziellen Pausen werden nicht zur Arbeitszeit gerech-
net. Zur Ausbildungszeit zählt auch der Unterricht in der 
Fachhochschule, dem Studieninstitut oder sonstigen schuli-
schen Einrichtungen. 

Glossar
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Genaue Angaben zu deiner Arbeits- und Ausbildungszeit 
findest du in der für dich geltenden Arbeitszeitverordnung. 
Bist du unter 18 Jahre alt? Dann gilt für dich das Jugend-
arbeitsschutzgesetz, und deine tägliche Arbeitszeit von acht 
Stunden bzw. von 40 Stunden pro Woche darf nur unter be- 
stimmten Voraussetzungen überschritten werden.

Arbeitskleidung
In manchen Berufen braucht man spezielle Schutzkleidung: 
Handschuhe, Sicherheitsschuhe und Ähnliches. Die muss  
dein Dienstherr voll bezahlen – und auch ihre Reinigung. Das 
ist gesetzlich vorgeschrieben. Andere Arbeitskleidung musst 
du selbst bezahlen, es sei denn, dass es eine Vereinbarung 
gibt, die das anders regelt. Informiere dich bei der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (JAV). 

 Arbeitskleidung – wie Kittel oder Schürzen – soll die 
Kleidung des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin schüt-
zen, zum Beispiel vor Verschmutzung.

Ausreichende (!) Schutzkleidung muss bei Tätigkeiten 
getragen werden, bei denen der Arbeitnehmer bzw. die 
Arbeitnehmerin gesundheitlichen Gefahren, außergewöhn-
licher Beschmutzung oder der Witterung ausgesetzt ist.

Dienstkleidung dient als Kenntlichmachung der berufli-
chen Funktion während der Arbeitszeit – wie etwa die  
Polizeiuniform oder Roben von Richterinnen und Richtern.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
siehe Krankmeldung

Arten des Beamtenverhältnisses
Der „Beamte bzw. die Beamtin auf Lebenszeit“ bildet  
den Regeltypen. Daneben gibt es „Beamte bzw. Beamtinnen 
auf Zeit“, wenn die Aufgabe nur für einen begrenzten  
Zeitraum ausgeführt werden soll. Während deiner Ausbil-
dung bist du „Beamter bzw. Beamtin auf Widerruf“.  
Dies bleibst du auch bis zum Bestehen deiner Laufbahn-
prüfung. „Beamtin bzw. Beamter auf Probe“ bist du  
während der Probezeit nach deiner Ausbildung – wenn du 
übernommen wirst.

Ärztliche Erstuntersuchung
Wenn du jünger als 18 Jahre alt bist, musst du dich vor  
dem Beginn deiner Ausbildung ärztlich untersuchen lassen. 
Die Bescheinigung darüber musst du deiner Behörde  
oder Verwaltungsstelle vorlegen. Wenn das erste Ausbil-
dungsjahr um ist, gehst du noch mal zum Check. Dabei 
wird untersucht, ob deine Ausbildung oder irgendwelche 
Arbeiten, die du dort verrichtest, deiner Gesundheit  
schaden. Deine zweite Untersuchung muss frühestens nach 
neun und spätestens nach zwölf Monaten stattfinden.  
Die Untersuchung ist für dich kostenlos.

Auf Verlangen des Dienstherrn müssen alle Anwärter-
innen und Anwärter vor ihrer Einstellung ihre gesund-
heitliche Eignung durch das Zeugnis eines Amtsarztes bzw. 
einer Amtsärztin nachweisen.

Ausbildung
Siehe Vorbereitungsdienst

Arbeitskleidung Ausbildung
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B
Ausbildungsmittel
Das sind Materialien, Werkzeuge oder auch Arbeits-
kleidung, die du brauchst, um vernünftig ausgebildet zu 
werden und die Prüfung zu bestehen. Die Kosten dafür  
muss dein Dienstherr tragen. Leider gehören Materialien, 
die du nur für die Schule benötigst, nicht dazu.

Ob es in deiner Dienststelle andere Vereinbarungen 
gibt, erfährst du bei deiner JAV oder dem Personalrat.

Ausbildungsmittel
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Da Beamte und Beamtinnen auf Planstellen geführt werden, 
gilt: Ohne höher bewertete, verfügbare Planstelle ist keine 
Beförderung möglich.

Beteiligung der Gewerkschaften bei beamtenrechtlichen 
Vorschriften
Für Beamtinnen und Beamte gelten keine Tarifverträge. 
Dennoch haben auch hier Gewerkschaften ein Mitsprache-
recht, wenn es um die Arbeitsbedingungen, Bezüge oder 
Urlaub geht. So haben sie ein Beteiligungsrecht bei der 
Vorbereitung allgemeiner Regelungen des Beamtenverhält-
nisses – gemäß § 94 Bundesbeamtengesetz und analoger 
Regelungen in den Ländervorschriften. Die Gewerkschaften 
werden im Gesetzgebungsverfahren angehört und können 
Stellungnahmen zu den Anliegen der Beamtinnen und 
Beamten erarbeiten. 

ver.di fordert aber ein umfassendes Gestaltungsrecht 
und den Abschluss von öffentlich-rechtlichen Verträgen zur 
Festlegung der Arbeitsbedingungen von Beamtinnen und 
Beamten.

Beurteilungsbogen
Nach jedem praktischen Ausbildungsabschnitt bewertet  
dein Arbeitgeber deine Leistungen mit einem Beurteilungs-
bogen. Trotz möglichst objektiver Beurteilungskriterien,  
die durch die zuständigen Stellen vorgegeben sind, findet 
sich in diesen Bögen leider häufig auch ein subjektives  
Urteil der Ausbilderinnen und Ausbilder wieder. Das ist nicht 
in Ordnung. Besonders dann nicht, wenn die Beurteilungen 
zum Teil mit in die Note deiner Laufbahnprüfung eingehen. 
Das ist unterschiedlich auf Länder- und Bundesebene 
geregelt und hängt auch davon ab, ob du eine Ausbildung 
im mittleren oder gehobenen Dienst machst.

Solltest du eine unfaire Beurteilung bekommen haben, 
kannst du bei deiner Ausbilderin bzw. deinem Ausbilder  
und bei der Personalabteilung Widerspruch dagegen einle-
gen. Wende dich aber vorher an deine JAV oder deinen  
Personalrat. 

Beendigung der Ausbildung
Deine Ausbildung endet mit dem Bestehen der Laufbahn-
prüfung oder dem endgültigen Nichtbestehen (beim  
zweiten Versuch). Maßgeblich ist das Datum der Bekannt-
gabe der Ergebnisse.

Beendigung des Beamtenverhältnisses
Ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit endet – außer durch 
Tod – nur in besonderen Fällen. 

Beendigungsgrund sind zum Beispiel strafgerichtliche 
Verurteilungen zu Freiheitsstrafen. Geregelt wird dies  
durch das Bundesbeamtengesetz § 48 oder durch analoge 
Regelungen im Beamtenrechtsrahmen- bzw. Beamten-
statusgesetz. 

Das aktive Beamtenverhältnis endet in der Regel durch 
Eintritt in den Ruhestand.

Beförderung 
Maßgeblich für Beförderungen ist das Leistungsprinzip: 
Beförderungen erfolgen nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung.

Meistens ist ein Wechsel des Dienstpostens erforderlich. 
Vor der Beförderung erfolgt eine Erprobung auf dem höher 
bewerteten Dienstposten. 

Beendigung der Ausbildung Beurteilungsbogen
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Bildungsurlaub 
Bildungsurlaub, das sind bis zu zwei Wochen bezahlte  
Freistellung von der Arbeit, in denen Beamtinnen und Beam-
te sich beruflich oder politisch weiterbilden. Zum Beispiel  
mit Sprachunterricht oder PC-Kursen. In einigen Bundes-
ländern hast auch du als Anwärterin und Anwärter Anspruch 
darauf. Wie viel Bildungsurlaub dir zusteht und wie du  
deinen Anspruch wahrnehmen kannst, erfährst du in der für 
dich geltenden Sonderurlaubsverordnung oder bei ver.di.

Auch die ver.di Jugend bietet zahlreiche Seminare  
für Anwärterinnen und Anwärter an, für die der Bildungs-
urlaub in Anspruch genommen werden kann. Welche  
Seminare genau angeboten werden, erfährst du im Internet 
unter www.verdi-jugend.de.

Bildungsurlaub
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Dauer der Ausbildung
Deine Ausbildungsdauer richtet sich nach der ange- 
strebten Laufbahn. Deine Ausbildung wird im „Beamtenver-
hältnis auf Widerruf“ geleistet und dauert im einfachen 
Dienst sechs Monate, im mittleren Dienst zwei Jahre, im ge-   
hobenen Dienst drei Jahre und im höheren Dienst mindes-
tens zwei Jahre.

Wenn du vor der Ausbildung eine Berufsfachschule 
oder ein Berufsgrundbildungsjahr absolviert hast, kannst du 
unter gewissen Umständen deine Ausbildungszeit verkür-
zen. Bei überdurchschnittlichen Leistungen ist es ebenfalls 
möglich, die Ausbildungszeit zu verkürzen. Ziehst du deine 
Laufbahnprüfung vor, endet dein Ausbildungsverhältnis  
mit bestandener Prüfung. Rasselst du bei der Prüfung durch, 
kannst du die Ausbildungszeit auf Antrag bis zur Wieder-
holungsprüfung verlängern.

Dienstherr
Aufgrund der staatlichen Gliederung der Bundesrepublik 
Deutschland sind die Dienstherrn, der Bund, die Länder und 
die Kommunen – so genannte Gebietskörperschaften. 

Daneben können Beamte und Beamtinnen auch bei 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, Anstalt oder  
Stiftung tätig sein, die der staatlichen Aufsicht unterstehen.

Dienstleistungspflicht 
Siehe Pflichten für Beamtenanwärterinnen und Beamten-
anwärter

Dienstvereinbarungen
Was in der freien Wirtschaft die Betriebsvereinbarungen 
sind, das sind im öffentlichen Dienst die Dienstvereinbar- 
ungen. Ihre Regelungen sollen die Arbeitssituation der 
Beschäftigten verbessern. Dabei kann es um die Ausgestal-
tung der täglichen Arbeitszeit, Weiterbildung, Ausbildungs-
fragen oder die Übernahme der Anwärterinnen und An- 
wärter gehen.

Dienstvereinbarungen werden zwischen dem Personal- 
rat und der Amts- oder Dienststellenleitung ausgehandelt 
und dürfen weder tarifliche Regelungen noch Gesetze 
unterlaufen. Sie gelten nur für die Dienststelle oder Verwal-
tung, für die sie abgeschlossen wurden.

Wenn du wissen willst, ob und welche Dienstverein-
barungen für dich zutreffen, frage deine JAV oder deinen 
Personalrat.

Disziplinarrecht
Das Disziplinarrecht befasst sich mit den Folgen der Ver-
letzung der dienstlichen Pflichten der Beamtinnen und 
Beamten. 

Es sieht hierzu fünf Disziplinarmaßnahmen vor, die je 
nach Schwere des Dienstvergehens gegen einen Beamten 
bzw. eine Beamtin je nach Ermessen ausgesprochen werden 
können: Verweis, Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge, 
Zurückstufung und Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. 
In einem Disziplinarfall leistet ver.di für seine Mitglieder 
Rechtsschutz. Wichtig ist es, in solchen Angelegenheiten die 
JAV oder den Personalrat zur Unterstützung heranzuziehen.

Dauer der Ausbildung Disziplinarrecht
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EEinstellungsvoraussetzungen
Wenn du dich für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst  
zur Beamtin bzw. zum Beamten entscheidest, musst du  
neben den allgemeinen Kriterien der Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistung folgende schulische Vorausset-
zungen zu einer Einstellung mitbringen:

Einen Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen 
Bildungsabschluss für den einfachen Dienst.

Einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulab-
schluss mit anschließender Berufsausbildung nach dem Be- 
rufsbildungsgesetz (BBiG) für den mittleren Dienst.

Die Fachhochschulreife oder eine andere zu einem  
Hochschulstudium berechtigende Schulbildung oder ein als  
gleichwertig anerkannter Bildungsstand für den ge- 
hobenen Dienst.

Ein für die Laufbahn geeignetes abgeschlossenes Hoch-
schulstudium für den höheren Dienst. 

Einstellungsvoraussetzungen
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F
Entlassung
Dein Dienstherr will dich entlassen? Dann müssen schon 
wirklich gewichtige Gründe angeführt werden, damit die 
Entlassung wirksam ist – zum Beispiel, dass du etwas ge- 
stohlen oder dass du mehrmals unentschuldigt gefehlt hast – 
kurz, dass du deine Pflichten als Beamter oder Beamtin  
missachtet hast. Wenn eine Entlassung bei dir ansteht oder 
du tatsächlich schon eine erhalten hast, wende dich so- 
fort an den Personalrat und die JAV. Ist die Entlassung aus-
gesprochen, hast du bei ver.di Rechtsschutz – sofern du  
Mitglied bist. So kannst du ohne Risiko dein Recht, zum Bei-
spiel die Rücknahme der Entlassung, vor Gericht einklagen. 

Wenn umgekehrt du selbst dein Beamtenverhältnis 
beenden willst, kannst du das mit Antrag auf sofortige Wir-
kung tun. Der beantragte Zeitpunkt kann höchstens auf  
drei Monate verlängert werden. Sprich jedoch auch hier noch    
mal mit deiner JAV und deinem Personalrat. 
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Fachhochschulstudium im gehobenen Dienst
Der Vorbereitungsdienst für Laufbahnen des gehobenen 
nichttechnischen Dienstes findet an (verwaltungsinternen) 
Fachhochschulen statt. Die Ausbildung ist in zwei Teile ge- 
teilt: die Fachstudien an der Fachhochschule und die berufs- 
praktischen Studienzeiten in Ausbildungsbehörden von 
jeweils 18 Monaten. In der Bundesverwaltung ist hierfür die 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung eingerichtet,  
die über folgende Fachbereiche verfügt:
— Allgemeine innere Verwaltung
— Arbeitsverwaltung
— Auswärtige Angelegenheiten
— Bundespolizei
— Bundeswehrverwaltung
— Finanzen
— Öffentliche Sicherheit
— Sozialversicherung
— Wetterdienst

In den Verwaltungsfachhochschulen der Länder werden  
Landes- und Kommunalbeamte bzw. -beamtinnen in  
der Regel in den Fachrichtungen „allgemeine innere Ver-
waltung“, „Polizei“, „Steuerverwaltung“ und „Rechts- 
pflege“ ausgebildet.

Familienheimfahrten
Anstatt zu pendeln, wohnst du in der Nähe deiner Ausbil-
dungsstätte?

Wenn die Einzelfallprüfung ergeben hat, dass eine  
tägliche Heimfahrt unzumutbar ist, muss dein Dienstherr dir 
einmal im Monat eine Familienheimfahrt bezahlen.

Weitere individuelle Regelungen findest du im Bundes-
reisekostengesetz und den entsprechenden Vorschriften in 
Ländern und Gemeinden.

Wende dich mit deinen Fragen an die JAV oder den  
Personalrat – zum Beispiel wenn du wissen möchtest, wel-
cher Anteil deiner Fahrtkosten erstattet wird.

Frauenbeauftragte 
Benachteiligung aufgrund des Geschlechts? Sexuelle Be- 
lästigung, Mobbing von Schwangeren, Männerdominanz in 
den höheren Positionen? 

Leider immer noch aktuelle Themen. Deshalb gibt  
es im öffentlichen Dienst eine spezielle Interessenvertretung 
für Frauen – um die Gleichberechtigung der Geschlechter  
zu gewährleisten. 

Frauenbeauftragte werden von den weiblichen Be- 
schäftigten gewählt und sind für die Beratung und  
Vertretung von Frauen gegenüber der Behördenleitung 
zuständig.

Fachhochschulstudium im gehobenen Dienst Frauenbeauftragte
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G Gefährliche Arbeiten
Dein Dienstherr hat allen Beschäftigten gegenüber eine  
allgemeine Fürsorgepflicht – und Jugendliche sind besonders 
geschützt. Denn unter 18-jährige dürfen laut Jugendarbeits-
schutzgesetz keine gefährlichen Arbeiten machen – jeden-
falls nicht unbeaufsichtigt. Gefährlich heißt: alles, wo ein 
erhöhtes Unfallrisiko besteht. Und alles, was die Gesundheit 
gefährden könnte. Das sind zum Beispiel große Hitze, Kälte 
und Nässe. Oder Strahlen, Lärm und Chemikalien. 

Eine Ausnahme gibt es allerdings: wenn der Umgang 
mit Gefahrensituationen oder gefährlichen Materialien zu 
deiner Ausbildung gehört. Dann musst du diese Arbeiten 
verrichten – aber nur unter Aufsicht von jemandem, der oder 
die nachweislich Erfahrung im Umgang mit diesen Gefahren-
quellen hat. 

 

Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall
Beamtinnen und Beamte haben einen Anspruch auf Fortzah-
lung des Gehalts im Krankheitsfall ohne zeitliche Begren-
zung. Dieses Recht resultiert aus dem besonderen Charakter 
des „Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit“, das die Pflicht 
des Dienstherrn zur Unterhaltssicherung der Beamtinnen 
und Beamten einschließt.

Gefährliche Arbeiten
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Gehorsamspflicht 
Siehe Pflichten für Beamtenanwärterinnen und Beamten-
anwärter

Gewalt
Körperliche Züchtigung ist verboten und als Körperverlet-
zung strafbar. Ganz egal, ob es sich um einen „Klaps“ han-
delt oder um Schlimmeres. Und wenn es doch passiert? 
Sofort den Personalrat und die JAV informieren. Und gege-
benenfalls Hilfe bei ver.di holen.

Gewerkschaftliche Jugendgremien/Jugendgruppen
Die Situation von Auszubildenden, Anwärterinnen, Anwär-
tern und jungen Erwachsenen ist anders als die der übrigen 
Beschäftigten. Sie haben eigene Bedürfnisse, Interessen, 
Wünsche und Ideen. 

Deshalb haben sie auch in ver.di eigene Plattformen: 
Die Jugendgremien gibt es vor Ort oder in der Dienststelle, 
aber auch als bundesweit zusammenarbeitende Gruppen. 
Diese sollen in ver.di die Meinungen und Forderungen der 
Jugendlichen, Anwärterinnen, Anwärter und Azubis vertre-
ten. Gewählt werden sie auf Jugendkonferenzen und 
-versammlungen.

Gewerkschaftsmitgliedschaft für Beamtenanwärterinnen 
und Beamtenanwärter
Beamtinnen und Beamte haben nach dem Grundgesetz 
(Artikel 9, Absatz 3) das gleiche Recht, sich einer Gewerk-
schaft anzuschließen wie andere Beschäftigte auch.  
Allerdings ist ihnen das Streikrecht momentan verwehrt –  
aufgrund der herrschenden Auffassung von Verfassungs-
juristen und der Rechtsprechung. 

ver.di will die Verfassungslage verändern – und volle 
Koalitionsrechte, einschließlich Streikrecht, für Beamtinnen 
und Beamte durchsetzen.

Auch wenn es keine Tarifverträge für Beamtinnen und 
Beamte gibt – die Gewerkschaft ver.di ist maßgeblich an  
der Mitgestaltung allgemeiner beamtenrechtlicher Rege-
lungen beteiligt und versucht hierbei, die Belange ihrer Mit-
glieder in diese Regelungen einzubringen.

GEZ
Während deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, ermä-
ßigte Rundfunkgebühren zu zahlen oder dich komplett 
davon befreien zu lassen. Das ist davon abhängig, ob du eine 
eigene Wohnung hast oder noch bei deinen Eltern wohnst 
und wie hoch deine Anwärterbezüge sind. 

Weitere Informationen findest du direkt auf der Seite 
der GEZ unter www.gez.de. 

 

Gehorsamspflicht GEZ
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IJJugendarbeitsschutzgesetz
Wenn du noch keine 18 bist, gilt für dich, genau wie für  
alle anderen Azubis und Beschäftigte auch, das „Gesetz zum 
Schutz der arbeitenden Jugend“. Und das regelt, dass 
Jugendliche im Betrieb oder in der Dienststelle nicht einfach 
wie Erwachsene eingesetzt werden können. Jugendliche 
haben besondere Rechte was (Berufs)-Schule, Ruhepausen, 
Schicht-, Nacht- und Akkordarbeit, gefährliche Arbeiten, 
Überstunden, Urlaub und vieles mehr angeht. Schau dir 
diese Regelungen unbedingt mal an – es lohnt sich, denn 
nicht selten werden beide Augen zugemacht, wenn es  
um die Rechte von Jugendlichen geht. Das Gesetz muss in 
jeder Dienststelle vorhanden sein.

Jugendarbeitsschutzgesetz
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Jugend- und Auszubildendenversammlung
In regelmäßigen Abständen sollte deine Jugend- und  
Auszubildendenvertretung (JAV) zur Jugendversammlung 
einladen. Eine gute Gelegenheit, dich zu Wort zu melden 
und offen anzusprechen, was dir nicht gefällt und was in der 
Ausbildung verbessert werden sollte. Gemeinsam mit den 
anderen Azubis, Anwärterinnen und Anwärtern deiner 
Dienststelle und der JAV kannst du überlegen, welche The-
men ihr angehen wollt und wie ihr weiter vorgeht. Jugend- 
und Auszubildendenversammlungen gehören zur Ausbil-
dungszeit und werden auch innerhalb der Ausbildungszeit 
durchgeführt. An diesen Versammlungen können alle 
Jugendlichen, Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwär-
ter der Dienststelle teilnehmen.

Jugend- und Auszubildendenvertretung
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist die 
Interessenvertretung der Beamtenanwärterinnen und Beam-
tenanwärter, Auszubildenden und Jugendlichen der  
Dienststelle – sozusagen euer eigener Personalrat. Sie achtet 
darauf, dass Gesetze und Verordnungen, Tarifverträge  
und Dienstvereinbarungen, die Auszubildende, Anwärterin-
nen und Anwärter betreffen, eingehalten werden. 

Gesetzliche Grundlage dafür sind das Bundespersonal-
vertretungsgesetz (BPersVG) und die einzelnen Landesperso-
nalvertretungsgesetze (LPersVG). Die JAV ist auch die richti-
ge Ansprechpartnerin, wenn irgendwas falsch läuft mit 
deiner Ausbildung, wenn du Rat, Hilfe oder Rückendeckung 
brauchst oder Ideen zur Verbesserung der Ausbildungssitua-
tion hast. Sie kümmert sich um die Qualität deiner Ausbil-
dung und um deine Übernahme nach dem Ausbildungsende. 

Gewählt wird die JAV für zwei Jahre. Wählen lassen 
können sich alle aus deiner Dienststelle, die jünger sind als 
25. Auch du! Wählen dürfen Jugendliche unter 18 und 
Anwärterinnen und Anwärter sowie Azubis unter 25. Bedin-
gung für eine JAV-Wahl sind fünf Wahlberechtigte.

Weiterführende Informationen findest du unter: 
www.jav.info.

Jugend- und Auszubildendenversammlung Jugend- und Auszubildendenvertretung
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KKindergeld
Wenn du jünger als 25 Jahre alt bist, bekommen deine  
Eltern Kindergeld für dich. Bedingung: Dein Jahreseinkom-
men (abzüglich der Werbungskosten und dem Anteil zur  
privaten Kranken- und Pflegeversicherung) darf 7.680 Euro 
nicht übersteigen. Kompetente Ansprechpartnerin ist hier 
die Familienkasse bei den Arbeitsagenturen vor Ort.

Krankmeldung / Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Wenn du krank bist und zu Hause bleibst, musst du das  
deiner Verwaltung oder Behörde noch am selben Tag mittei-
len. Wenn du länger als drei Tage erkrankst, benötigst du  
ein Attest deiner Ärztin oder deines Arztes. Das Attest  
muss spätestens am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit bei 
deinem Dienstherrn vorgelegt werden. Allerdings kann  
dieser auch eine schnellere Vorlage eines ärztlichen Attests – 
unter Umständen ab dem ersten Tag – verlangen. 

Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der ersten 
Bescheinigung angegeben, muss der Arzt bzw. die Ärztin 
eine neue Krankenbescheinigung ausstellen, die du dann 
wieder direkt beim Dienstherrn einreichen musst.

Kündigung
siehe Entlassung

Kindergeld
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L Laufbahnprüfung
Siehe Prüfung

Laufbahnrecht
Laufbahnen ordnen und bestimmen die Berufswege  
von Beamtinnen und Beamten. Jede Laufbahn gehört zu 
einer der vier Laufbahngruppen (einfacher, mittlerer,  
gehobener und höherer Dienst). Die differenzierte, mit einer 
spezifischen Ausbildung verbundene Laufbahnverordnung 
soll die Beamtin bzw. den Beamten befähigen, nicht nur  
einzelne, sondern alle Aufgaben einer Laufbahn wahrzuneh-
men. Eine Laufbahn umfasst alle Ämter der gleichen Fach-
richtung in einer Laufbahngruppe. Laufbahnverordnungen 
existieren in allen Berufsfeldern, zum Beispiel bei der  
Polizei, in der Justiz, der Steuerverwaltung oder dem Zoll.

Laufbahnprüfung
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Mitbestimmung
Dass der Chef oder die Chefin alles allein entscheiden  
kann – das war einmal. Schon seit Jahrzehnten gibt es näm-
lich die betriebliche Mitbestimmung. Wer Arbeit leistet, 
muss auch mitreden dürfen, zum Beispiel bei Entlassungen, 
der Ausstattung der Arbeitsplätze oder der Aufstellung  
von Urlaubsplänen. Für diese Rechte haben die Gewerk-
schaften gesetzliche Regelungen erkämpft. 

Damit die Beschäftigten in den Dienststellen ihre Mit-
bestimmungsrechte wahrnehmen können, gibt es Personal-
räte und die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV).

Doch leider hat die Mitbestimmung Grenzen. Noch 
immer kommt nur ein Bruchteil der Entscheidungen auf  
demokratischem Weg zustande. Noch immer können die 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in vielen Fragen willkür-
lich bestimmen – und das sogar bei Entscheidungen von  
weit reichender Tragweite, wie bei Investitionen oder Entlas-
sungen. Die Beschäftigten tragen dann die Folgen dieser 
Entscheidungen, ohne ihre Interessen einbringen zu können. 
Deshalb fordert ver.di weitergehende Mitbestimmungsmög-
lichkeiten – zum Beispiel bei der Einführung und Anwen-
dung neuer Techniken und bei der Schaffung neuer Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze.

Mitbestimmung
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Mobbing
Mobbing, das ist systematische Schikane und Psychoterror 
am Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Und das gibt es leider 
ziemlich oft. Schätzungen sagen, dass in Deutschland rund 
eine Million Menschen an ihrer Arbeitsstelle gemobbt 
werden. Kriegst du vielleicht auch ständig blöde Sprüche von 
deinem Ausbilder, deiner Ausbilderin oder anderen Anwär-
terinnen und Anwärtern zu hören? Erzählt jemand hinter 
deinem Rücken dauernd Lügengeschichten über dich? Musst 
du immer die miesen Jobs erledigen? Machen Kollegen oder 
Kolleginnen dir unerwünschte sexuelle Angebote? Dann geh 
sofort zu deiner Jugend- und Auszubildendenvertretung 
(JAV) oder zum Personalrat. Untersuchungen haben nämlich 
gezeigt, dass Mobbing umso leichter gestoppt werden kann, 
je früher man etwas dagegen unternimmt. Außerdem macht 
Mobbing krank. Viele Menschen, die gemobbt werden, 
bekommen Magen- und Darmbeschwerden, Herzschmerzen, 
Bluthochdruck oder gar chronische Krankheiten.

Mobilitätsanforderungen nach der Ausbildung
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes können im  
Rahmen des bestehenden Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses 
versetzt, abgeordnet oder zugewiesen werden. Das gilt 
sowohl für Angestellte als auch insbesondere für Beamtin-
nen und Beamte. Das heißt im Klartext, dass du keinen 
Anspruch auf Beschäftigung an deinem Wohnort nach dei-
ner Ausbildung hast. Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte 
müssen bereit sein, bundesweit eingesetzt zu werden, Lan-
desbeamtinnen und Landesbeamte im Bereich des Landes.

Vorübergehend können Beschäftigte auch einer  
anderen öffentlichen Einrichtung zugewiesen werden, die 
nicht zu den deutschen Dienstherrn gehört – zum Beispiel 
zwischen- oder überstaatlichen Organisationen.

Mobbing Mobilitätsanforderungen nach der Ausbildung
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N Nachtarbeit
Für volljährige Beamtenanwärterinnen und Beamtenan- 
wärter ist diese grundsätzlich erlaubt. Wenn du noch nicht  
volljährig bist, darfst du nur für Arbeiten zwischen 6 und  
20 Uhr eingesetzt werden. Allerdings gibt es eine Ausnahme:  
In mehrschichtigen Betrieben dürfen Jugendliche bis 23 Uhr 
arbeiten. Das aber nur, wenn sie am nächsten Tag nicht 
schon vor 9 Uhr in die Berufsschule müssen. In diesem Fall 
gilt eine Höchstarbeitszeitdauer am Vortag bis maximal  
20 Uhr.

Nachtarbeit
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P Pausen
Pausen müssen sein. Deshalb hast du auch ein garantiertes 
Recht darauf. 

Du bist über 18? Wenn du sechs bis neun Stunden arbei-
test, hast du Anspruch auf mindestens 30 Minuten Pause. 
Diese Pause kann aufgeteilt werden. Dabei muss eine Pause 
aber mindestens 15 Minuten betragen und spätestens nach 
sechs Stunden eingelegt werden. 

Du bist unter 18? Dann hast du Anspruch auf mindes-
tens eine Stunde Pause pro Ausbildungstag.

Was genau für dich gilt, erfährst du bei deinem Perso-
nalrat, bei der JAV oder bei ver.di.

Personalakte
In deiner Personalakte werden deine Bewerbung, deine  
Einstellungsunterlagen, Tätigkeitsbeschreibungen und Ähn-
liches abgeheftet. Du darfst sie jederzeit einsehen. 

Wenn du beispielsweise eine Beurteilung bekommen 
und eine schriftliche Stellungnahme zur Beurteilung  
eingereicht hast, müssen diese auch in deiner Personalakte 
abgeheftet sein. Am besten ziehst du eine Person deines  
Vertrauens hinzu, etwa ein Mitglied der JAV oder des Perso-
nalrats, wenn du in die Personalakte Einsicht nimmst.

Du kannst auch selbst Bemerkungen in deine Akte ein- 
fügen – etwa: „Am 1.7.2007 habe ich meine Personalakte 
eingesehen und folgende Unterlagen darin gefunden …“

Pausen
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Personalrat
Miese Arbeitsbedingungen, unfaire Behandlung von Kolle-
ginnen und Kollegen, Probleme mit den Vorgesetzten: Um 
so was abzustellen, gibt es im öffentlichen Dienst – analog 
zum Betriebsrat in der Privatwirtschaft – den Personalrat. 
Dieser hat jedoch noch eine ganze Reihe weiterer Aufgaben. 

Zusammengefasst könnte man sagen: Der Personalrat 
setzt sich für die Rechte der Beamtinnen, Beamten und der 
Angestellten ein und versucht, ihre Interessen durchzuset-
zen. Zum Beispiel achtet er darauf, dass die Schutzrechte der 
jungen Beschäftigten, Anwärterinnen und Anwärter auch 
respektiert werden. Bei bestimmten Entscheidungen muss 
die Amts- oder Dienststellenleitung das Einverständnis des 
Personalrats einholen.

Personalversammlung
Im öffentlichen Dienst trommelt der Personalrat mindestens 
einmal jährlich die Beschäftigten zusammen. Dann berichtet 
er davon, was er im letzten Jahr gemacht hat, und die 
Beschäftigten – auch du als Anwärterin oder Anwärter – 
besprechen, was es an Problemen und offenen Fragen gibt. 
Die Personalversammlung zählt zur Arbeitszeit.

Pflichten für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter 
Da Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, 
wird ihnen durch diese Sonderstellung eine Reihe besonde-
rer Pflichten auferlegt. Sie haben dem ganzen Volk und 
nicht einer Partei zu dienen. Sie haben ihre Aufgaben unpar-
teiisch und gerecht zu erfüllen und müssen bei ihrer Amts-
führung immer auf das Wohl der Allgemeinheit Rücksicht 
nehmen. 

Insbesondere gilt auch für Anwärterinnen und Anwär-
ter die allgemeine Gehorsams- und Treuepflicht von Beam-
tinnen und Beamten: 

Gehorsamspflicht:
Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, die Anordnungen 
ihrer Vorgesetzten auszuführen. Allerdings muss die oder 
der Vorgesetzte örtlich und sachlich zuständig und die An- 
ordnung nicht erkennbar rechtswidrig sein. Daneben haben 
sie ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Sie 
sollen am dienstlichen Geschehen Anteil nehmen, ihre Vor-
gesetzten auf die für eine Entscheidung maßgebenden 
Gesichtspunkte aufmerksam machen und sich für die zu 
treffenden Maßnahmen mitverantwortlich fühlen. 

Für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen 
tragen Beamtinnen und Beamte die uneingeschränkte per-
sönliche Verantwortung. Haben sie Bedenken gegen die 
Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen, müssen sie diese 
unverzüglich bei ihrem bzw. ihrer unmittelbaren Vorgesetz-
ten geltend machen. Hält der bzw. die Vorgesetzte an der 
Anordnung fest, haben sie sich – wenn ihre Bedenken gegen 
die Rechtmäßigkeit fortbestehen – an den nächst höheren 
Vorgesetzten zu wenden. Bestätigt dieser die Anordnung, 
muss sie ausgeführt werden – in diesem Fall sind Beamtinnen 
und Beamte aber von ihrer eigenen Verantwortung befreit. 
Ist das aufgetragene Verhalten jedoch strafbar oder ord-
nungswidrig und ist die Strafbarkeit oder Ordnungswidrig-
keit erkennbar oder wird dadurch die Würde des Menschen 
verletzt, so muss die Ausführung der Anordnung abgelehnt 
werden. Wird sie dennoch ausgeführt, ist man in vollem 
Umfang dafür verantwortlich.  

Personalrat Pflichten
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Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Dienstvergehen,  
die zu einem Schaden geführt haben, ist die Beamtin bzw.    
der Beamte regresspflichtig, das heißt es muss Schadenersatz 
geleistet werden.

Treuepflicht:
Die Treuepflicht beinhaltet, dass Beamte und Beamtinnen  
zu „steter Dienstleistung“ bereit sein müssen (Dienstleis-
tungspflicht). Sie müssen sich zur freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und 
für deren Erhaltung aktiv eintreten. Bei politischer Betäti-
gung ist diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, 
die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Gesamtheit und aus 
der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben. Das 
heißt, Beamtinnen und Beamte müssen sich sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des Dienstes so verhalten, dass sie der  
Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf 
erfordern.

Probezeit
Bestehst du die Laufbahnprüfung, bekommst du eine 
Bescheinigung über das Bestehen deiner Prüfung und eine 
allgemeine Beurteilung. Anschließend musst du dich – wenn 
du übernommen wirst – für das „Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit“ in einer Probezeit bewähren. In dieser Zeit hast 
du den Status „Beamter bzw. Beamtin auf Probe“. 

Die Dauer der Probezeit beträgt in der Regel im einfa-
chen Dienst ein Jahr, im mittleren Dienst zwei Jahre, im geho-
benen Dienst zwei Jahre und sechs Monate und im höheren 
Dienst drei Jahre. 

Nach erfolgreicher Probezeit werden die Beamtinnen 
und Beamten zu „Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit“ 
ernannt, wenn sie mindestens 27 Jahre alt sind. Dieses  
Beamtenverhältnis kann der Dienstherr grundsätzlich nicht 
mehr lösen – außer auf dem Disziplinarweg (zum Beispiel bei 
einer groben Verletzung der dienstlichen Pflichten).

Prüfung
Als Beamtenanwärterin oder Beamtenanwärter musst du am 
Ende deiner Ausbildung eine Laufbahnprüfung ablegen. 
Teilweise musst du davor aber erstmal eine Zwischenprüfung 
bestehen. Ob du eine solche Zwischenprüfung ablegen 
musst, richtet sich nach den Ausbildungsvorschriften der je-
weiligen Laufbahn.

Die Laufbahnprüfung besteht – sowohl für den mittle-
ren als auch den gehobenen Dienst – aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. Die Einzelheiten deiner Lauf-
bahnprüfung sind auch in den geltenden Gesetzen und Ver-
ordnungen geregelt.

Wenn du die Laufbahnprüfung nicht bestehst, kannst 
du sie noch einmal bei der nächsten Möglichkeit wiederho-
len. So lange muss dein Dienstherr das Ausbildungsverhältnis 
verlängern.

Probezeit Prüfung
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R Rassismus und Rechtsextremismus
Nazischmierereien auf dem Klo, antisemitische Hetze  
und rassistische Sprüche sind Straftaten. Auch am Arbeits-
platz. Doch leider wird um des „lieben Friedens“ Willen  
oft darüber hinweggesehen. Das ist ein großes Problem: 
Denn so kann sich die diskriminierende Ideologie ungestört 
ausbreiten.

Klar, mitunter ist es nicht leicht, sich dagegen zur Wehr 
zu setzen. Deshalb mach dir bewusst: Du bist nicht allein – 
die JAV, der Personalrat und sicher auch viele Kolleginnen 
und Kollegen stehen hinter dir. Wenn du rassistische Anma-
che, Nazisprüche oder Ähnliches mitbekommst, wende dich 
an deine Interessenvertretung oder gleich an ver.di. Denn 
Leute, die Kolleginnen und Kollegen wegen ihrer Herkunft, 
Hautfarbe oder Religion beleidigen, Volksverhetzung betrei-
ben oder rechtsextreme Propaganda verbreiten, verdienen 
keine Schonung. Sie haben keinen Anspruch auf Solidarität. 

Dein Arbeitgeber bzw. deine Arbeitgeberin muss in der 
Dienststelle eine Beschwerdestelle benennen, an die sich 
Beschäftigte wenden können, wenn sie sich im Zusammen-
hang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber 
bzw. der Arbeitgeberin, von Vorgesetzten, Kolleginnen und 
Kollegen oder Anderen diskriminiert fühlen. 

Rassismus und Rechtsextremismus
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Als Diskriminierung im Sinne des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG) gilt unter anderem:
— Benachteiligung aufgrund von Geschlecht oder sexueller 
Identität, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter, 
Mitgliedschaft und Mitwirkung in Gewerkschaften, Arbeit-
gebervereinigungen oder Vereinigungen, deren Mitglieder 
einer bestimmten Berufsgruppe angehören.
— Belästigung oder Verletzung der Würde der Person durch 
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Ent-
würdigungen, Beleidigungen.
— Sexuelle Belästigung. 

Rechtsgrundlagen für Beamtinnen und Beamte:
Alles rund um die Ausbildung der Beamtenanwärterinnen 
und Beamtenanwärter wird in entsprechenden Gesetzen, 
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften geregelt. 

Die jeweils geltenden Beamtengesetze findest du bei-
spielsweise im „ver.di Handbuch Beamtenrecht“. Das  
Handbuch sowie weitere Informationen bekommst du bei 
deinem Personalrat, deiner JAV oder deiner Kontakt- 
person von ver.di. 

Rechtsschutz
Manchmal ist der Prozess vor Gericht die letzte Möglichkeit, 
um deine Rechte durchzusetzen. Zum Beispiel, wenn du  
dich gegen eine Entlassung, eine falsche Beurteilung oder in 
einem Disziplinarverfahren wehren willst.

Wenn du ver.di-Mitglied bist, erhältst du kostenlosen 
Rechtsschutz in allen Verwaltungs- und Sozialrechtsangele-
genheiten. Deine Vertretung vor Gericht übernehmen dann 
ausgebildete Juristinnen und Juristen mit Expertenkompe-
tenz für deinen Fall. So kannst du dein Recht einfordern, 
auch als Beamtenanwärterin bzw. Beamtenanwärter ohne 
dickes Konto.

Reisekosten
Dein Dienstherr muss dir die Kosten für alle Fahrten erstat-
ten, die während der Ausbildung notwendig sind –  
zur Teilnahme an externem Unterricht, an Vorträgen, an 
Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen für deine Aus-
bildung. Das ist im Bundesreisekostengesetz und in den ana-
log geltenden Vorschriften der Länder geregelt.

Dazu gehören auch Dienstreisen, die du im Rahmen  
deiner Ausbildung unternimmst – wenn zum Beispiel eine  
Ausbildungsmaßnahme außerhalb des Ausbildungsorts 
durchgeführt wird. Oder Fahrtkosten, die dir im Zuge von 
Ausbildungsmaßnahmen in Vorbereitung auf die Lauf- 
bahnprüfung entstehen.
 

ReisekostenRechtsgrundlagen
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SSchichtarbeit
In einigen Verwaltungsstellen und Bereichen des öffent-
lichen Dienstes wird im Schichtdienst gearbeitet. Als Beam-
tenanwärterin und Beamtenanwärter darfst du nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz in einem Schichtbetrieb bis  
23 Uhr beschäftigt werden – um unnötige verkehrsbedingte 
Wartezeiten zu vermeiden auch bis 23.30 Uhr. 

Zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn am nächsten 
Tag müssen jedoch in jedem Fall zwölf freie Stunden liegen. 
Alles andere zum Thema Schichtarbeit ist in den Arbeitszeit-
verordnungen der Länder und des Bundes geregelt. Wenn 
du das Gefühl hast, du musst zu lange arbeiten und für 
nähere Informationen wende dich auf jeden Fall an deine 
JAV, den Personalrat oder an ver.di.

Schwangerschaft
Du bist schwanger? Dann musst du jetzt natürlich besondere 
Rücksicht auf dein Baby nehmen – und das muss auch dein 
Dienstherr. Dir dürfen keine schweren körperlichen Arbeiten 
oder andere gesundheitsgefährdende Tätigkeiten mehr 
zugewiesen werden. Ist deine Schwangerschaft gefährdet, 
wird deine Ärztin oder dein Arzt ein Beschäftigungsver- 
bot aussprechen. Trotz des Beschäftigungsverbotes hast du 
weiterhin Anspruch auf deine Anwärterbezüge.

Schichtarbeit
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Während der Schwangerschaft darfst du nicht länger als 
neun Stunden pro Tag arbeiten. Sechs Wochen vor dem 
errechneten und acht Wochen nach dem tatsächlichen Ent-
bindungstermin darfst du nicht arbeiten, bekommst aber 
während dieser Zeit volle Dienstbezüge.

Während deiner Schwangerschaft kannst du grundsätz-
lich nicht entlassen werden. Unwirksam ist eine Entlassung 
auch dann, wenn du innerhalb von zwei Wochen nach der 
Zustellung der Entlassungsverfügung deinem Dienstherrn 
die Schwangerschaft mitteilst. 

Wenn du in der Ausbildung schwanger wirst, wird dein 
Ausbildungsverhältnis nicht automatisch verlängert. Du 
kannst aber eine – in der Regel sechsmonatige – Verlänge-
rung beantragen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du 
sonst das Ausbildungsziel nicht erreichen würdest.

Übrigens: Eine super Zusammenstellung von Tipps rund 
um Schwangerschaft und Ausbildung findest du auf der 
Webseite der ver.di Jugend unter www.ausbildung.info.

Weitere Informationen findest du unter dem Stichwort 
Stillzeit.

Sexuelle Belästigung
Von der billigen Anmache über anzügliche Witze bis hin  
zu körperlichen Übergriffen: Immer wieder werden Frauen – 
aber auch Männer – am Arbeitsplatz sexuell belästigt.  
Und immer wieder sind junge Beschäftigte in der Ausbildung 
besonders betroffen. Oft schweigen sie aus Scham oder  
aus Angst, ihren Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz zu verlieren.

Du hast mitbekommen, dass jemand sexuell belästigt 
wurde? Oder dir ist das selbst passiert? Dann geh schnur-
stracks zum Personalrat, zur Frauenbeauftragten oder zur 
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV). Gibt es diese 
Gremien in deiner Dienststelle nicht, dann wende dich an die 
kommunale Gleichstellungsbeauftragte oder an Frauen-
büros, die in fast allen Gemeinden zu finden sind. Auch ver.
di steht dir mit Rat und Tat zur Seite.

Sonderurlaub
Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst – auch die Aus-
zubildenden, Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwär-
ter – können Sonderurlaub beantragen.

Sonderurlaub ist, wie der Name schon sagt, zusätzlicher 
Urlaub, der zu besonderen Anlässen gewährt werden kann. 
Beispiele für besondere Anlässe sind: Eheschließungen, 
Todesfälle, Geburten, Umzüge – aber auch Sitzungen von 
Tarifkommissionen oder Gewerkschaftsvorständen und der 
Besuch von gewerkschaftlichen Seminaren zur politischen 
Weiterbildung. Ob und welche Sonderurlaubsregelungen 
für dich zutreffen, erfährst du aus der für dich geltenden 
Sonderurlaubverordnung bei deiner JAV, deinem Personal-
rat oder bei ver.di.

Sonntagsarbeit
Der Sonntag ist für die Erholung da. Deshalb sollte es so 
wenig Sonntagsarbeit wie möglich geben. Immer öfter ver-
sucht aber auch der öffentliche Dienst, die Arbeits- und  
Ausbildungszeiten ins Wochenende hinein zu verlängern. 
Damit wollen sie häufig den Personalmangel an diesen 
Tagen ausgleichen. 

Schwangerschaft Sonntagsarbeit
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Wenn du sonntags arbeiten musst, solltest du unbedingt bei 
deiner JAV oder bei ver.di nachfragen, ob das tatsächlich 
nötig ist.

Ganz einfach ist es, wenn du noch unter 18 bist. Dann 
darfst du nämlich grundsätzlich nicht an Sonntagen beschäf-
tigt werden. 

Soziale Absicherung von Beamtinnen und Beamten
Für Beamtinnen und Beamte gelten andere Bestimmungen 
im Bereich der sozialen Absicherung. Es gibt ein eigenständi-
ges, beamtenspezifisches Sicherungssystem.

So besteht für sie keine Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Renten-, Unfall-, Arbeits- und Krankenversiche-
rung, wie sie für die Angestellten im öffentlichen Dienst gilt. 
Beamtinnen und Beamte müssen sich allerdings einer pri- 
vaten Krankenversicherung anschließen. Die Leistungen der 
privaten Krankenversicherung werden durch die Beihilfe 
ergänzt. Die Altersversorgung und die anfallenden Kosten 
bei einem Dienstunfall werden unmittelbar durch den 
Dienstherrn sichergestellt. Nähere Informationen erhältst  
du bei deinem Personalrat.

Stellenbesetzung
Im Bereich des öffentlichen Dienstes gilt: Keine Einstellung – 
insbesondere nach Abschluss deiner Ausbildung – ohne freie 
Stelle. 

Dabei ist es den Parlamenten von Bund, Ländern und 
Kommunen vorbehalten, über die Anzahl der Stellen zu  
entscheiden. Die Besetzung einer Stelle muss in jedem einzel-
nen Fall vom Haushaltsgesetzgeber bewilligt werden.

Stillzeit
Wenn du ein Baby stillst, dann muss du dafür freigestellt 
werden. Und zwar so lange, wie ihr beide, du und dein Kind, 
fürs Stillen braucht. Eine feste zeitliche Grenze gibt es nicht. 
Zur Stillzeit gehören auch die Vor- und Nachbereitung sowie 
eventuelle Wegezeiten. Du bist aber verpflichtet, beim 
Organisieren der Stillzeiten auf die Belange der Dienststelle 
Rücksicht zu nehmen. 

Soziale Absicherung Stillzeit
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T Treuepflicht 
Siehe Pflichten für Beamtenanwärterinnen und Beamten-
anwärter

Treuepflicht
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UÜbernahme von Beamtenanwärterinnen und Beamten-
anwärtern
Für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter ist  
die Ausbildung mit dem Abschluss des Vorbereitungsdiens-
tes beendet. Damit endet auch der Status „Beamtin bzw. 
Beamter auf Widerruf“. Im Regelfall werden Beamtenan-
wärterinnen und Beamtenanwärter anschließend übernom-
men und in das „Beamtenverhältnis auf Probe“ berufen. 
Gerade in letzter Zeit wurde aber immer wieder von dieser 
Praxis abgewichen. 

Näheres über die Möglichkeiten deiner Übernahme 
erfährst du bei deiner JAV oder deinem Personalrat.

ver.di setzt sich für die unbefristete Übernahme aller 
Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter in ein  
öffentlich-rechtliches Beschäftigungsverhältnis ein.

Mehr zum Thema erfährst du unter „Wechsel in die  
Privatwirtschaft“.

Übernahme
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V
Überstunden
Wenn dein Dienstherr will, dass du Überstunden machst, 
muss erst die Zustimmung des Personalrats eingeholt  
werden. Die Überstunden, die du leistest, müssen dem Aus-
bildungszweck dienen. Außerdem muss ein entsprechender 
Zeitausgleich vereinbart sein. 

Wenn du unter 18 bist, darfst du keine Überstunden 
machen. Einzige Ausnahme: Du willst einen freien Tag  
zwischen einem Feiertag und einem Wochenende haben 
und arbeitest vor – dann aber täglich höchstens eine  
halbe Stunde. 

Urlaub
Wie viel Urlaub du hast, kannst du in der für dich geltenden 
Urlaubsverordnung nachlesen oder bei der JAV, dem  
Personalrat oder deiner Kontaktperson von ver.di erfahren.

Überstunden
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ver.di Jugend
ver.di Jugend – wir beziehen Position. 

Wir sind Experten für Ausbildung und Berufseinstieg. 
Als Teil der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft organi-
siert die ver.di Jugend bundesweit über 100.000 Auszubil-
dende, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beam-
tenanwärterinnen und Beamtenanwärter, Erwerbslose, 
Schülerinnen, Schüler und Studierende.

Wir sind die Interessenvertretung für junge Erwach-
sene. Mit einem flächendeckenden Netzwerk und dem 
Erfahrungsschatz der größten Dienstleistungsgewerkschaft 
der Welt ist die ver.di Jugend eine der stärksten jungen  
Interessenverbände.

Wir sind eine offene Community – aktiv für soziale 
Gerechtigkeit. Die ver.di Jugend nutzt ihre Stärke, um die 
Interessen junger Erwachsener wirkungsvoll durchzusetzen. 
Professionell, konsequent und kreativ. 

Informationen über Aktivitäten und aktuelle Themen 
im Bereich der Beamtinnen und Beamten erhältst du im Inter-
net unter www.beamte.verdi.de. 

Oder du abonnierst den monatlichen Newsletter:
 www.beamte.verdi.de/newsletter – kostenlos.

Verfassungstreue
Von Beamtinnen und Beamten wird Verfassungstreue als 
eine Einstellungsvoraussetzung verlangt. Verfassungstreue 
bedeutet, dass du dich zur freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen musst 
und für deren Erhaltung eintrittst. Dazu zählen zum Beispiel 
die Achtung der Menschenrechte, die Achtung der Gewal-
tenteilung und die Achtung der Chancengleichheit für alle 
politischen Parteien. Bevor du bei deinem Dienstherrn an- 
fängst, musst du deine Verfassungstreue schriftlich erklären.

Verschwiegenheitspflicht
Für dich als Beamtenanwärterin oder Beamtenanwärter  
gilt dasselbe wie für alle Beamtinnen, Beamten und Beschäf-
tigten: Du darfst keine Dienst- und Geschäftsgeheimnisse 
weitergeben, weder mündlich noch schriftlich. Hier geht es 
vor allem um Informationen, aus deren Weitergabe deinem 
Dienstherrn ein Schaden entstehen kann. Wie du an die 
Informationen gekommen bist, ist ganz egal. 

Aber auch dein Dienstherr ist zur Verschwiegenheit  
verpflichtet. Über deine persönlichen Angelegenheiten,  
zum Beispiel deine Gesundheit, darf er oder sie nichts aus- 
plaudern.

Dein Verdienst ist übrigens kein Geheimnis – auch wenn 
sich dieses Gerücht seit Jahren hartnäckig hält. Was du ver-
dienst, darf jeder wissen.  

Versicherungen
Als Anwärterin oder Anwärter wirst du von diversen  
Versicherungen eifrig umworben. Schließ aber erst mal nur 
das ab, was du unbedingt brauchst. Eine Auto- oder Motor-
radversicherung zum Beispiel. Eventuell auch eine Privat-
haftpflichtversicherung – wenn du unverheiratet bist, bist du 
aber bis zum Ende der ersten Ausbildung bei deinen Eltern 
mitversichert. Bei allen weiteren Versicherungen solltest du 
prüfen, ob sie wirklich notwendig sind. Bei jeder Verbrau-
cherzentrale gibt es Preis- und Leistungsvergleiche.

ver.di Jugend Versicherungen
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W
Vorbereitungsdienst

Vorbereitungsdienst
Deine Ausbildung als angehende Beamtin oder angehender 
Beamter hat einen eigenen Namen und nennt sich offiziell 
Vorbereitungsdienst. Der Vorbereitungsdienst dient der 
praktischen und theoretischen Ausbildung und wird mit 
einer Laufbahnprüfung abgeschlossen. Den praktischen Teil 
absolvierst du in einer Verwaltung oder Behörde. Der theo-
retische Teil wird durch den Unterricht in einer schulischen 
Einrichtung vermittelt.

Was genau du in den einzelnen Teilen lernst, wo du  
wie lange eingesetzt wirst und andere Fragen rund um 
deine Ausbildung regelt die für dich geltende Laufbahnver-
ordnung.

Der Vorbereitungsdienst wird im „Beamtenverhältnis 
auf Widerruf“ geleistet und dauert: im einfachen Dienst 
sechs Monate, im mittleren Dienst zwei Jahre, im gehobenen 
Dienst drei Jahre und im höheren Dienst mindestens zwei 
Jahre.
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Wechsel in die Privatwirtschaft
Als Beamtenanwärterin oder Beamtenanwärter solltest du 
dir darüber im Klaren sein, dass nach deiner Ausbildung ein 
Wechsel in die Privatwirtschaft schwierig werden könnte. 
Denn die Beamtenausbildung ist keine nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) allgemein anerkannte Ausbildung. 

ver.di setzt sich deshalb für eine Ausbildungsreform  
ein – damit eine breit gefächerte Grundausbildung nach 
dem BBiG auch eine Beschäftigung in der Privatwirtschaft 
ermöglicht.

Bis dahin ist es umso wichtiger, dass du nach deinem 
Vorbereitungsdienst übernommen wirst. Natürlich kannst  
du aber auch noch eine andere Ausbildung machen.

Wehrdienst und Zivildienst
Während deiner Berufsausbildung kannst du dich unter 
bestimmten Voraussetzungen vom Wehr- bzw. Zivildienst 
zurückstellen lassen. Wende dich an ver.di – wir helfen dir 
beim Verfassen des Antrags.

Nach der Ausbildung kannst du keinen weiteren Auf-
schub bekommen. Deine Dienststelle muss dich aber für die 
Zeit des Wehr- oder Zivildienstes beurlauben – allerdings 
ohne Fortzahlung der Bezüge.

Bist du Mitglied der JAV, kannst du dich für eine Wahl-
periode vom Wehr- oder Zivildienst zurückstellen lassen. Das 
gilt auch, wenn du nicht mehr in der Ausbildung bist.

Die Zentralstelle für Kriegsdienstverweigerer e. V. hat 
immer die aktuellsten Informationen und berät kompetent.
www.zentralstelle-kdv.de

Wohnung
In der Ausbildung hast du finanziell nicht viel Luft. Eine eige-
ne Wohnung zu bezahlen ist da nicht so einfach.

Deine Chance auf eine bezahlbare eigene Wohnung 
steigt mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS). Ein WBS 
berechtigt zum Wohnen in öffentlich subventionierten 
Wohnungen. Du bekommst ihn bei den Wohnungsämtern 
der Gemeinden. Weil die Lage auf dem Wohnungsmarkt 
nicht in allen Gemeinden gleich ist, gelten oft unterschied-
liche Voraussetzungen für den Erhalt eines WBS.

Wenn du nicht mehr zu Hause wohnst, kannst du auch 
Wohngeld beantragen. Voraussetzung ist, dass du ein nied-
riges Einkommen hast. Den Antrag auf Wohngeld musst du 
sofort stellen, denn das Geld gibt es nicht rückwirkend. 
Informationen und Anträge bekommst du bei den Wohn-
geldstellen der Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwal-
tungen.

Wenn du wenig verdienst, kannst du dich auch von 
den Gebührenzahlungen an die GEZ für Radio und  
Fernsehen befreien lassen. Informationen bekommst du 
beim Sozialamt.

Wechsel in die Privatwirtschaft Wohnung
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Adressen

Deine Ansprechpartner vor Ort
ver.di Jugend –
Nord (Schleswig-Holstein / Mecklenburg-Vorpommern) 
Dr.-Külz-Straße 18, 19053 Schwerin 
T 0385/591 90 60, F 0385/5919077, jugend.nord@verdi.de
Hamburg Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
T 040/ 28 58 13 34, F 040/ 28 58 73 34
jugend.hamburg@verdi.de, www.verdi.de/ jugend-hamburg
Niedersachsen/Bremen Goseriede 10, 30159 Hannover
T 0511/12 40 01 91, F 0511/12 40 01 53 
info@verdi-jugend-niedersachsen-bremen.de
www.verdi-jugend-niedersachsen-bremen.de
Berlin/Brandenburg Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin 
T 030/88 66 51 15, F 030 / 88 66 59 00, janet.urban@verdi.de
www.verdi-jugend-bb.de
Nordrhein-Westfalen 
Karlstraße 123–127, 40210 Düsseldorf
T 0211/ 61 82 44 40, F 0211/ 61 82 44 47
jugend.nrw@verdi.de, www.verdi-jugend-nrw.de
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen 

Karl-Liebknechtstraße 30–32, 04107 Leipzig  
T 0361/211 71 45, F 0361/211 71 51, sven.schulz@verdi.de 
www.ssat.verdi.de

Hessen Wilhelm-Leuschner-Straße 69–77
60329 Frankfurt am Main, T 069/ 25 69 13 30
F 069/ 25 69 13 39, info@verdi-jugend-hessen.de 
www.verdi-jugend-hessen.de
Rheinland-Pfalz Münsterplatz 2–6, 55116 Mainz
T 06131/ 972 62 95, F 06131/ 972 62 88
sven.schwerer@verdi.de, www.verdijugend-rlp.de
Saar St. Johannerstraße 49, 66111 Saarbrücken
T 0681/ 98 84 90, F 0681/ 98 84 94 99
verdijugendsaar@t-online.de, www.verdi.de/ saar
Baden-Württemberg Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
T 0711/ 88 788 20 40, F 0711/ 88 788 44 40
jugend.bawue@verdi.de 
www.verdi.de/baden-wuerttemberg/jugend
Bayern Schwanthalerstraße 64, 80336 München
T 089/599 77 21 04, F 089/599 77 21 59
iris.hoffmann@verdi.de, www.verdi-jugend-bayern.de 
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